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2. Gesetzliche Grundlagen 
 
�  Bundesebene: 

TAG & KICK 
 

�  Landesebene: 
KiTaG & KiTaGVO 

 
�  Kommunale Ebene: 

Betriebserlaubnis nach § 45 SBG VII 
 

2.1. Bundes- und landesgesetzliche Grundlagen 

Sowohl die Bundes- als auch Landesgesetze bilden die rechtlichen 
Rahmenbedingungen im Bereich der Kindertagesbetreuung. Das Gesetz zum 
qualitätsorientierten und bedarfsgerechten Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder 
(Tagesbetreuungsausbaugesetz-TAG) und das Gesetz zur Weiterentwicklung der 
Kinder- und Jugendhilfe (Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz - KICK) 
sind Bundesgesetze, während es sich beim Gesetz zur Änderung des 
Kindergartengesetzes (Kindertagesbetreuungsgesetz - KiTaG) und der dazu 
erlassenen Verordnung über die Förderung von Kindertageseinrichtungen mit 
gemeindeübergreifendem Einzugsgebiet (KiTaGVO) um Landesgesetze handelt. 
 
Das TAG zielt auf den bedarfsgerechten und qualitätsorientierten Ausbau der 
Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen und Kindertagespflege, insbesondere für 
unter dreijährige Kinder. Das KICK konkretisiert im Wesentlichen die Aufgaben des 
Jugendamtes, die Einführung der Erlaubnispflicht für Tagespflegepersonen, die 
Ausweitung der Kinder- und Jugendhilfestatistik und die Verpflichtung zur 
Mitfinanzierung von Tageseinrichtungen mit gemeindeübergreifendem Einzugsgebiet 
durch die Wohnortkommune. 
 
Mit dem KiTaG werden die Bundesgesetze TAG und KICK in Landesrecht 
umgesetzt, dabei vor allem die Heranziehung der kreisangehörigen Gemeinden zur 
Durchführung von Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und 
in Kindertagespflege. Darüber hinaus wird unter anderem der Orientierungsplan für 
Bildung und Erziehung in Tageseinrichtungen verbindlich festgeschrieben. 
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2.2. Kinderförderungsgesetz 

Das TAG (Tagesbetreuungsausbaugesetz) legt in Verbindung mit der darauf 
aufbauenden Vereinbarung der Bund–Länder–Arbeitsgruppe zum Betreuungsausbau 
vom 28.08.2007 den Ausbau der Kleinkindbetreuung, das heißt für unter Dreijährige 
verbindlich fest. Die gemeinsame Zielvereinbarung sieht den bedarfsgerechten 
Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder im Alter von unter 3 Jahren bis zum Jahr 
2013 vor, insgesamt bundesweit für 35% der unter Dreijährigen. Die Länder stimmten 
der bundesweiten Einführung eines Rechtsanspruches auf ein Betreuungsangebot 
für alle Kinder vom vollendeten ersten bis zum dritten Lebensjahr mit Beginn des 
Kindergartenjahres 2013/2014 zu.  
 
In Bad Herrenalb gibt es derzeit eine 2-3jährigen Gruppe mit 10 Kindern. Von den 
147 Kindern der Bad Herrenalber Kindergärten sind dies 6,8%, die sich in dem 
Betreuungsangebot für unter Dreijährigen befinden. Gefordert sind aber 35% für alle 
unter Dreijährigen und somit muss Bad Herrenalb ca. 52 Plätze für Kinder vom 
vollendeten ersten bis zum dritten Lebensjahr zur Verfügung stellen. 
 
Diese Vereinbarung wird nun durch das Kinderförderungsgesetz (KiFöG) im 
Gesetzeswortlaut festgehalten. Das Kinderförderungsgesetz wurde Ende April 2008 
vom Bundeskabinett verabschiedet und sieht eine Verdreifachung der 
Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren vor, bundesweit 750.000 Plätze bis 2013. 
Der Schwerpunkt dieses Gesetzes liegt auf der Regelung des stufenweisen Ausbaus 
der Kindertagesbetreuung für unter 3-jährige.  
Zum 01. August 2013 soll ein Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in einer 
Tageseinrichtung oder in Tagespflege für Kinder ab dem vollendeten ersten 
Lebensjahr verbindlich eingeführt werden. Außerdem sollen alle Eltern, die ihre bis 
drei Jahre alten Kinder nicht in Tageseinrichtungen betreuen lassen wollen oder 
können, eine monatliche Zahlung, das so genannte Betreuungsgeld, erhalten. Über 
die Höhe wird 2013 entschieden werden. Zudem soll das Gesetz die 
Gleichbehandlung aller Träger bei der Finanzierung sicherstellen. So können auch 
Betriebskindergärten und andere private Anbieter in den Ausbau einbezogen 
werden, wenn sie den Qualitätsanforderungen entsprechen und für alle Kinder offen 
stehen. 
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2.3. Verwaltungsvorschrift Investitionen Kleinkindbetreuung 

Im Rahmen des mit dieser Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Arbeit und 
Soziales Baden–Württemberg umgesetzten Förderprogramms „Kinderbetreuungs-
finanzierung“ 2008 bis 2013 des Bundes werden Zuwendungen in Form von 
Zuschüssen für Investitionen in Kindertageseinrichtungen und für die 
Kindertagespflege gewährt, mit denen zusätzlich Betreuungsplätze für Kinder unter 3 
Jahren schaffen werden.  
 
Zur Finanzierung des Investitionsprogramms stellt der Bund dem Land Baden-
Württemberg in den Jahren 2008 bis 2013 insgesamt 296.769.496 Euro zur 
Verfügung. Die Mittel verteilen sich auf die einzelnen Jahre wie folgt: 
 

2008   51.993.000 Euro 
2009   50.953.000 Euro 
2010   49.934.000 Euro 
2011   48.935.000 Euro 
2012   47.956.000 Euro 
2013   46.998.496 Euro 

 
Das Programm wird geschlossen, sobald über die vom Bund zur Verfügung 
gestellten Mittel haushaltswirtschaftlich vollständig verfügt wurde.  
 
Dementsprechend gefördert werden Neubau-, Umbau- und Umwandlungs-
maßnahmen sowie die dazugehörigen Ausstattungsinvestitionen. Die Zuschüsse 
werden in Form von Festbeträgen ausgezahlt. Die Festbeträge je zusätzlich 
geschaffenem Betreuungsplatz betragen für Kindertageseinrichtungen 
 

a) bei Neubau 12.000 Euro, 
b) bei Umbau 7.000 Euro, 
c) bei Umwandlung 2.000 Euro, 
 

höchstens jedoch 70 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben. Die Anträge sind 
nicht an eine Frist gebunden, die Mittel sind jedoch begrenzt. 
 
Für Bad Herrenalb würde dies bedeuten, dass wenn die fehlenden 42 
Betreuungsplätze für unter Dreijährige ausgebaut würden, es einen erheblichen 
Zuschuss geben würde. 
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3. Entwicklung der Kindertageseinrichtungen 

3.1. Demografische Entwicklung 

Dass unserer Gesellschaft in den nächsten Jahrzehnten ein folgenreicher 
demografischer Wandlungsprozess bevorsteht, ist mittlerweile auf allen politischen 
Entscheidungsebenen anerkannt. Die Bevölkerungsentwicklung Baden-
Württembergs wird grundsätzlich durch drei zentrale Faktoren bestimmt: 
 

�  durch die Entwicklung der Geburtenrate,  
�  durch die Entwicklung der Lebenserwartung,  
�  und durch die Nettozuwanderung. 
 

Das Statistische Landesamt Baden-Württemberg geht für die nächsten Jahrzehnte 
von einer anhaltend niedrigen Geburtenrate von 140 Kindern je 100 Frauen aus, 
einem Niveau, das deutlich unter dem zur Bestandserhaltung erforderlichen Wert von 
210 Kindern je 100 Frauen liegt.  
 
Die Auswirkungen des demografischen Wandels machen sich nur langsam 
bemerkbar. Auf lange Sicht aber werden sie die Chancen und 
Entwicklungspotenziale Baden-Württembergs entscheidend beeinflussen. 
Verantwortungsbewusstes und vorausschauendes politisches Handeln steht deshalb 
heute in der Pflicht, die durch die demografische Entwicklung entstehenden 
Probleme zu erkennen und durch geeignete Maßnahmen zu entschärfen. Auf 
Bundes- und Länderebene besteht ebenso Handlungsbedarf wie im kommunalen 
Bereich.  
 
Erfolgreiche Familienpolitik trägt langfristig dazu bei, die Folgen der demografischen 
Entwicklung zu bewältigen: Sie schafft bessere Lebensbedingungen für Familien und 
damit die Voraussetzungen für eine Trendwende hin zu einem zahlenmäßig 
ausgewogeneren Verhältnis zwischen älteren und jüngeren Gesellschaftsmitgliedern. 
Die hohen Erwartungen, die wir in eine erfolgreiche Familienpolitik setzen, scheinen 
deshalb berechtigt zu sein, weil sich nach wie vor eine deutliche Mehrheit der 
jüngeren Frauen und Männer in Deutschland Kinder wünscht. 
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Die derzeitige Bevölkerungszahl von 7.450 Einwohnern wird in den nächsten Jahren 
stabil bleiben. 2010 wird mit einer Bevölkerung von 7.590 Einwohnern, 2015 mit 
7.606 Einwohnern, 2020 mit 7.571 Einwohnern und 2025 mit 7.508 Einwohnern 
gerechnet. 
 

 
Quelle: Statistisches Landesamt BW 

 
Für Baden-Württemberg wird bis 2050 einen Bevölkerungsrückgang erwartet. Die 
eigentliche Brisanz der demografischen Entwicklung liegt in den zu erwartenden 
Veränderungen in der Altersstruktur der Bevölkerung: Der Anteil älterer Menschen 
wird aller Voraussicht nach im Verhältnis zum Anteil Jüngerer stark ansteigen. Es 
zeichnet sich außerdem ab, dass die beschriebenen Trends regional sowohl ihrer 
Stärke als auch ihrer Dynamik nach unterschiedlich ausfallen werden. 
 
Deshalb ist es für die Stadt Bad Herrenalb umso wichtiger, sich in Sachen 
kommunale Familienpolitik stark zu machen und die Attraktivität für junge Familien zu 
steigern. Um weiter zukunftsfähig zu sein müssen die Lebensbedingungen für 
Familien verbessert werden. 
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3.2. Berichterstattung der KVJS - Betreuungsangebote 

Laut der Berichterstattung der KVJS vom 15.03.2008 gab es einen erheblichen 
Ausbau der Betreuungsangebote in Tageseinrichtungen für die Kinder unter drei 
Jahren in den letzten vier Jahren. In den Landkreisen stieg die Betreuungsquote von 
2,8 % auf 9,2 %, in den Stadtkreisen von 9,0 % auf 16,12 %. In absoluten Zahlen 
bedeutet dies, dass die Zahl der betreuten Kinder unter drei Jahren von 11.464 im 
Jahr 2005 auf 29.310 im Jahr 2008 angestiegen ist; eine Steigerung um 17.846 
Plätze, also um 155% in den letzten vier Jahren.  
 
Zuwächse sind insbesondere bei der Ganztagsbetreuung (+2.422) und bei der 
Betreuung in verlängerter Öffnungszeit (+1.765)  zu verzeichnen. 
 
Das folgende Schaubild zeigt an Hand der belegten Plätze die Bedeutung der 
einzelnen Gruppenarten in Baden Württemberg: 
 

 
Quelle: KVJS, Bestand und Struktur der Kindertageseinrichtungen in Baden-Württemberg 
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Vergleicht man die einzelnen Gruppenarten in Baden Württemberg nach der Anzahl 
der Gruppen mit den Vorjahren, so wird deutlich, dass in absoluten Zahlen die 
Regelgruppen zurückgehen, die altersgemischten Gruppen, die Kleinkindgruppen 
und die Ganztagesgruppen zunehmen.  
 

 
Quelle: KVJS; Bestand und Struktur der Kindertageseinrichtungen in Baden-Württemberg 

 
 
In Bad Herrenalb gibt es derzeit lediglich zwei Gruppenarten, einmal die verlängerten 
Öffnungszeiten und die Kleinkindgruppe mit 10 Plätzen. Dies ergibt folgende 
Verteilung der Plätze: 
 

Prozentualer Anteil der belegten Plätze nach 
Gruppenarten

Gruppe mit 
verlängerten 

Öffnungszeiten
93%

Kleinkindgruppe
7%

 
Quelle: Eigene Darstellung, Bestand und Struktur der Kindertageseinrichtungen in Bad  

Herrenalb 
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4. Bestandsaufnahme 
Im Kindertagesbetreuungsgesetz BW (KiTaG) vom 14.02.2006 ist die Verpflichtung 
zur örtlichen Bedarfsplanung in § 3 Abs. 2 gesetzlich verankert. Diese 
Bedarfsplanung ist jährlich von den Gemeinden zu erstellen und vom Gemeinderat 
zu beschließen. 
 

4.1. Integrativkinder 

Die Aufnahme von entwicklungsverzögerten und behinderten Kindern ist in unserer 
Einrichtung bewusst gewollt, sowohl um behinderten Kindern die Möglichkeit zu 
bieten, die Bewegungsmöglichkeiten zu nutzen, als auch, um das Miteinander von 
verschiedenen Kindern zu fördern. Die als Integrativkraft eingestellte 
Betreuungsperson hat die Aufgabe, den Kontakt zu den Eltern des "Integrativkindes" 
zu pflegen. Sie ermöglicht es dem Team, in besonderem Maße für die Integration 
des Kindes zu sorgen. 
 
In Kindergarten Rotensol gab es im September 2008 das erste Integrativkind und seit 
September 2009 eine entsprechende Integrativkraft. Ebenso gibt es seit September 
2008 in Bernbach ein hörgeschädigtes Kind. 
In Neusatz gibt es derzeit kein Integrativkind, aber in den Jahren zuvor gab es ein 
Kind mit Down-Syndrom und Kinder mit erweitertem Förder- und Integrationsbedarf. 
Auch im Bad Herrenalber Kindergarten gab es in den vergangenen Jahren immer 
wieder verschiedene Kinder mit kognitiven Beeinträchtigungen. 
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4.2. Kindergarten Bad Herrenalb 

Gruppen: 
Der Kindergarten Bad Herrenalb hat insgesamt vier Gruppen mit je 25 Plätzen. In der 
Einrichtung werden Kinder im Alter zwischen 3 und 6 Jahren aufgenommen. 
 
Betriebsform: 
Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten (VÖ) von 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr wird 
angeboten.  
 
Zahlen: 
Die Entwicklung der Kinderzahlen sieht folgendermaßen aus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinderzahlen Bad Herrenalb

0

20

40

60

80

100

120

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Belegung

Plätze

 
Quelle: Eigene Darstellung 

 

 Belegung Max. Plätze 
   
2000 94 108 
2001 90 108 
2002 99 108 
2003 94 108 
2004 89 108 
2005 96 108 
2006 87 108 
2007 81 100 
2008 78 100 
2009 68 100 
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4.3. Kindergarten Bernbach 

Gruppen: 
Der Kindergarten Bernbach hat zwei Gruppen mit je 25 Plätzen. In der Einrichtung 
werden Kinder im Alter zwischen 3 und 6 Jahren aufgenommen. 
 
Betriebsform: 
Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten (VÖ) von 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr wird 
angeboten.  
 
Zahlen: 
Die Entwicklung der Kinderzahlen sieht folgendermaßen aus: 
 

 Belegung Max. Plätze 
   
2000     
2001 44 54 
2002 40 54 
2003 39 54 
2004 45 54 
2005 43 54 
2006 40 50 
2007 32 50 
2008 30 50 
2009 33 50 
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Quelle: Eigene Darstellung 
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4.4. Kindergarten Rotensol 

Gruppen: 
Der Kindergarten Rotensol hat eine Kleinkindgruppe im Alter zwischen 2 und 3 
Jahren mit 10 Plätzen und eine normale Gruppe mit Kindern im Alter zwischen 3 und 
6 Jahren mit 25 Plätzen. In der Einrichtung werden Kinder im Alter zwischen 3 und 6 
Jahren aufgenommen. 
 
Betriebsform: 
Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten (VÖ) von 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr wird 
angeboten.  
 
Zahlen: 
Die Entwicklung der Kinderzahlen sieht folgendermaßen aus: 
 

 Belegung Max. Plätze 
   
2000 31 38 
2001 36 38 
2002 31 38 
2003 33 35 
2004 33 35 
2005 24 35 
2006 22 35 
2007 24 35 
2008 25 35 
2009 25 35 
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Quelle: Eigene Darstellung 



4. Bestandsaufnahme   
___________________________________________________________________________  

14 

4.5. Kindergarten Neusatz 

Gruppen: 
Der Kindergarten Neusatz hat eine Gruppe mit 25 Plätzen. In der Einrichtung werden 
Kinder im Alter zwischen 3 und 6 Jahren aufgenommen. 
 
Betriebsform: 
Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten (VÖ) von 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr wird 
angeboten.  
 
Zahlen: 
Die Entwicklung der Kinderzahlen sieht folgendermaßen aus: 
 

 Belegung Max. Plätze 
   
2000     
2001 39 43 
2002 37 43 
2003 30 35 
2004 25 35 
2005 27 35 
2006 30 35 
2007 26 35 
2008 21 25 
2009 21 25 
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Quelle: Eigene Darstellung 
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5. Bedarfsermittlung 
Nach § 24 Abs. 1 SGB VIII hat ein Kind vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum 
Schulantritt einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenbesuch. Zudem ist für 
diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagesplätzen zur 
Verfügung zu stellen. 
Nach § 24 Abs. 2 SGB VIII ist für Kinder im Alter unter drei Jahren und im 
schulpflichtigen Alter ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen vorzuhalten. Kinder 
unter drei Jahren sind in der Tageseinrichtung nach Abs. 3 unter verschiedenen 
Bedingungen zu fördern. 
 

5.1. Geburten der letzten Jahre 

In Baden-Württemberg sind im vergangenen Jahr rund 91.900 Kinder geboren 
worden und damit etwa 900 weniger als 2007. Damit sind seit Bestehen des Landes 
lediglich in zwei Jahren (1977 und 1978) weniger Kinder auf die Welt gekommen. 
Allerdings blieb die Geburtenrate, das heißt die durchschnittliche Zahl der Kinder je 
Frau im gebärfähigen Alter (15 bis 44 Jahre), unverändert: Die Geburtenhäufigkeit 
lag 2008 wie bereits 2007 bei 1,37 Kindern je Frau. Überhaupt hat sich in den letzten 
drei Jahrzehnten die Geburtenrate kaum verändert, so das Statistische Landesamt. 
Allerdings ist ein deutlicher Rückgang der Geburtenzahl zu beobachten, weil die Zahl 
der Frauen im gebärfähigen Alter zurückgegangen ist und künftig auch weiter 
zurückgehen wird. 
 
Innerhalb des Landes zeigen sich ausgeprägte Unterschiede in der 
Geburtenhäufigkeit: Spitzenreiter unter den 44 Stadt- und Landkreisen ist Tuttlingen 
mit einer Geburtenrate von 1,63 Kindern je Frau, gefolgt vom Alb-Donau-Kreis (1,56) 
und dem Landkreis Rottweil (1,54). Am Ende der Rangskala befinden sich die 
Stadtkreise Heidelberg mit einer Geburtenrate von 1,07 Kindern je Frau, Freiburg im 
Breisgau (1,16), Stuttgart (1,19) und Baden-Baden (1,22). 
 
Die Gründe für die regional unterschiedliche Geburtenhäufigkeit sind vielfältig. 
Auffällig ist immer noch ein traditionelles »Land-Stadt-Gefälle«, das heißt in den 
meisten ländlich geprägten Gebieten liegt die Kinderzahl je Frau deutlich über der 
der Städte. In Hochschulstandorten wie Heidelberg und Freiburg im Breisgau ist die 
Geburtenrate besonders niedrig, weil dort viele jüngere Frauen leben, bei denen 
Studium und Berufseinstig im Vordergrund stehen und deshalb (noch) keine 
Familiengründung geplant ist. Entsprechend hoch ist die Kinderlosigkeit bei 
Akademikerinnen im Vergleich zu Frauen mit Hauptschulabschluss. 
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Einen Einfluss auf die Höhe der Geburtenrate dürfte auch der regional 
unterschiedliche Anteil der ausländischen Frauen besitzen. Zwar hat sich das 
generative Verhalten der Ausländerinnen im Laufe der Zeit dem der einheimischen 
Bevölkerung mehr und mehr angenähert. Dennoch liegt die Geburtenhäufigkeit bei 
ausländischen Müttern immer noch über der der deutschen Müttern in Baden-
Württemberg (1,6 gegenüber 1,3 Kindern je Frau). 
 
Das folgende Schaubild zeigt die Lebendgeborenen Kinder im Landkreis Calw. Es ist 
ein rückgängiger Trend seit 1990 zu verzeichnen: 

Geburten pro Jahr LK Calw
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Quelle: eigene Darstellung, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 

 
Die durchschnittliche Anzahl der Geburten in Bad Herrenalb beträgt 47,5 Kinder pro 
Jahr. Es in den letzten Jahren immer wieder „Ausreißer“, wie z.B. im Jahre 2005 und 
2008 und somit besonders geburtenstarke Jahrgänge.  
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Quelle: eigene Darstellung 
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5.2. Voraussichtliche Kinderzahlen 

Die voraussichtliche Anzahl der Belegung errechnet sich aus der Anzahl der 
Geburten der letzten Jahre: 
 
Stand 01.01.2010 
ALTER Bad 

Herrenalb 
Bernbach Rotensol Neusatz Gesamt 

0-1 Jahr 22 5 10 10 47 
1-2 Jahre 35 8 9 7 59 
2-3 Jahre 27 9 7 2 45 
3-6 Jahre 78 26 13 19 136 
 
Stand 01.01.2011 
ALTER Bad 

Herrenalb 
Bernbach Rotensol Neusatz Gesamt 

0-1 Jahr      
1-2 Jahre 22 5 10 10 47 
2-3 Jahre 35 8 9 7 59 
3-6 Jahre 82 28 16 16 142 
 
Stand 01.01.2012 
ALTER Bad 

Herrenalb 
Bernbach Rotensol Neusatz Gesamt 

0-1 Jahr      
1-2 Jahre      
2-3 Jahre 22 5 10 10 47 
3-6 Jahre 81 25 20 20 146 
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5.3. Bedarfserhebung des Ev. Diakonieverbandes 

  Bedarfserhebung zum Stichtag 01.01.2009 (Bestand X) 
        Kernzeit   Erg. 
 U3/Kiga RG VÖ GT Krippe Spielgr. Tagespfl. Verl.GS Hort GTSchule Ang. 

 ist soll ist soll ist soll ist soll ist soll ist soll ist soll ist soll ist soll ist soll ist soll 

Altensteig   X  X  X  X    X  X  X    X  
Althengstett   X  X  X  X  X  X  X  X  X GS   
Bad Herrenalb     X    X    X  X        

Bad Liebenzell X  X  X  X    X  X  X      X  
Bad Teinach-Zav. X  X  X        X  X        
Bad Wildbad X    X  X  X      X      X  
Calw X  X  X  X  X GT X  X  X  X  X    

Dobel X  X  X  X        X        
Ebhausen X  X  X  X      X  X  X  X  X  
Egenhausen   X  X    X              

Enzklösterle X    X        X  X        
Gechingen     X  X  X  X  X  X      X  
Haiterbach   X  X  X  X    X  X    X    

Höfen     X    X    X  X        
Nagold X  X  X  X  X    X  X  X  X  X  
Neubulach   X  X  X  X    X  X    X    

Neuweiler   X  X        X  X        
Oberreichenbach X  X  X      X  X  X        
Ostelsheim X  X  X  X        X  X      

Rohrdorf   X          X          
Schömberg X  X  X  X      X  X        
Simmersfeld   X      X      X      X  

Simmozheim     X  X      X  X  X      
Unterreichenbach     X  X  X      X      X  
Wildberg X  X  X  X  X    X  X        

U 3: Unter 3 Jährige    Krippe: 0-3Jahre >15 Stunden   verl. GS: verlässliche Grundschule 
RG: Regelgruppe Kita    Spielgruppe: 0-3Jahre <15 Stunden   GTSchule: Ganztagsschule  
VÖ: Verlängerte Öffnungszeit Kita  Tagespfl.: Tagespflege    erg.Ang.: ergänzendes Angebot 
GT: Ganztagsbetreuung Kita 
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6. Organisation 

6.1.  Ferienregelung 

Die Kindergärten schließen abwechselnd in gegenseitiger Abstimmung. 
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6.2. Kindergartenbeiträge 

Nach § 6 der Benutzungsordnung der Tageseinrichtungen für Kinder in der Stadt 
Bad Herrenalb beträgt der monatliche Elternbeitrag für  
 
verlängerte Öffnungszeiten 

a) ein Kind: 
- Familien-Jahres-Brutto- Einkommen bis 42.000 €    68 € 
- Familien-Jahres-Brutto- Einkommen über 42.000 €    80 € 

b) jedes weitere Kind               0 € 
 
ganztägiger Betreuung 
jedes Kind          150 € 
 
U3-Gruppen 
Jedes Kind          150 € 
 
Die Empfehlung des Gemeinderates lautet wie folgt: 
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7. Mittelfristige Planung 

7.1. Fragebogen 

Im Frühjahr 2009 wurde eine Umfrage hinsichtlich der Bedarfermittlung gestartet. 
Die Auswertung ergab folgende Werte: 
 

1.  Für welches Alter würden Sie ein Betreuungsangebot für ihr Kind nutzen? 
             

O  ab 1 Jahr bis 3 Jahre  Ergebnis: 22  
O  ab 2 bis 3 Jahre    42  
O  3 Jahre bis Einschulung    59  
O  Einschulung bis 10 Jahre    34  
O  Andere        

       
       

2. Für welche Zeiten würden Sie ihr Kind anmelden?  
       

O  7.00 bis 13.00 Uhr   Ergebnis: 7  
O  7.30 bis 13.30 Uhr    67  
O  7.30 bis 17.00 Uhr    48  
O  Andere     7  

       
       

2.1.  
 

Welches Verpflegungsangebot möchten Sie ggf. hierfür in Anspruch 
nehmen? 

       

O  Täglich   Ergebnis: 66  
O  an einzelnen Tagen    35  
O  keines     31  

       
       

2.2.  
 
 

Würden Sie im Bedarfsfall Ihr Kind in eine Einrichtung in einen anderen 
Ortsteil als Ihrem Wohnort bringen, wenn sich das gewünschte 
Platzangebot nur dort realisieren lässt? 

       

O  Ja   Ergebnis: 59  
O  Nein     75  

       
       

2.3.  Benötigen Sie ein Betreuungsangebot für Ihr Schulkind?  
       

O  Ja   Ergebnis: 34  
O  Nein     86  
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7.2. Mittagessen 

Eine Verknüpfung zwischen Gesundheit, Ernährung und Bildung wird künftig auch an 
der Grundschule in Bad Herrenalb hergestellt. Um einen Betrag zur Verbesserung 
des Ernährungsverhaltens und der Gesundheit der Kinder zu leisten, wird es ab 2010 
ein Angebot für ein schmackhaftes, vollwertiges und gesundes Mittagessen geben. 
Die Kinder haben die Möglichkeit sich für ein immer abwechslungsreiches und 
kinderfreundliches Mittagessen anzumelden und dieses in gemeinsamer Atmosphäre 
einzunehmen.  
Die Kosten in Höhe von 2,50 Euro pro Essen werden von den Eltern und die 
Transport- und Personalkosten von der Stadt getragen. 

7.3. Ganztagesgruppe 

Zur Erhöhung der Kinder- und Familienfreundlichkeit wird ab dem Jahr 2010 eine 
Ganztagesbetreuung im Kindergarten eingerichtet.  
In der neuen Betreuungsform werden die Kinder bis 17 Uhr im Kindergarten betreut 
und können sich nach dem Mittag zum Schlafen in einen extra Raum zurückziehen. 
Auch die Kinder der Ganztagesbetreuung können das Angebot eines gesunden, 
ausgewogenen und vollwertigen Mittagessens zukünftig wahrnehmen. Gerade in 
Hinsicht auf die kleinen Kinder ist ein gesundes Mittagessen integraler Bestandteil 
des Bildungs- und Erziehungsauftrages von Bad Herrenalb und somit eine zentrale 
Maßnahme zur Gesundheitsförderung. 
Die Kosten der Ganztagesbetreuung werden sich auf 150 Euro pro Monat belaufen. 

7.4. 2-jährigen Gruppe 

In der Gruppe in Rotensol sind derzeit 10 Plätze für 2-3 jährige bereitgestellt. Die 
steigende Nachfrage nach entsprechenden Plätzen zeigt, dass schon im September 
2010 ein wesentlicher Mangel an solchen Plätzen bestehen wird. Die Verwaltung 
wird sich wegen Lösungsmöglichkeiten in dem Kindergarten- und Schulkonzept 
Gedanken machen. 
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8. Langfristige Planung 

Kindergarten- und Schulkonzept 

Die in Kapitel 4 „Bestandsaufnahme“ dargelegten Betreuungsangebote reichen für 
die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bad Herrenalb nicht mehr aus. 
Die verlängerten Öffnungszeiten und die geringe Anzahl an Ganztagesplätzen bieten 
nur für eine geringe Anzahl von Eltern ein passendes Angebot. Um die vorhandenen 
Strukturen weiter auszubauen und attraktive Betreuungs- und Bildungsangebotes für 
den Kindergarten und die Schule zu schaffen, wird von der Verwaltung ein 
Kindergarten- und Schulkonzept erstellt. 
In diesem Konzept sollen die künftigen Kinderzahlen und die rechtlichen Vorgaben 
der nächsten Jahre Beachtung finden und somit eine verlässliche Planung verfasst 
werden. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgestellt, Bad Herrenalb 07. Dez. 2009 
 
Anett Hoppe 
Stellvertretende Hauptamtsleiterin 


